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Principality of Sealand

Pressemitteilung vom 26. Juni 2003: 
Brandenburgische Justiz (2)
Permanente Rechtsbrüche der Brandenburgischen Justiz – offensichtlich mit System betrieben

Im Dezember 1999 hatte die Regierung des Fürstentums Sealand ( Principality of Sealand ) auf ihren deutschen- und englischsprachigen Weltnetzseiten angekündigt:

( «Ausführliche Berichte über das Zusammenspiel der brandenburgischen Justiz und des Insolvenzverwalters werden demnächst hier veröffentlicht.»

Zum Zweiten:

Thema: Sealand Trade Corporation Staatseigene Firma der Principality of Sealand, vertreten durch Herrn J.W.F. Seiger.

Warenbestände im Wert von über € 500.000,00 wurden durch die Insolvenzverwalter RAte Herrn Albers und Berlitz, Berlin, rechtswidrig veruntreut.

Die Sealand Trade Corporation hat nichts mit dem Insolvenzverfahren der Sealand GmbH & Co.KG in Trebbin zu tun. (Berichte in Kürze).

a) In dem Beschluss 12 C 71/02 des Amtsgerichtes Luckenwalde vom 22.1.02

Antragsteller: Sealand Trade Corporation als Staatseigene Firma der Principality of Sealand vertreten durch Johannes W.F. Seiger, Ahrensdorfer Strasse 7, Löwendorf/Trebbin hat der RiAG Herr Vahldiek folgende - Schlußfolgerung gefaßt:

Zitat:

«Die Übersendung von Schriftsätzen an das Gericht unter Verwendung des Begriffs «Principality of Sealand» einschließlich aller Folgerungen, Abwandlungen Bezugnahmen usw. wird künftig als Mißachtung und Beleidigung des Gerichts bewertet: dementsprechend werden die Schriftsätze behandelt werden; ggf. zur Zurückgängigmachung der Mißachtung/Beleidigung an Sie zurückgereicht werden. »

Zitat Ende.

Die Würdigung dieser Angelegenheit überlassen wir dem Betrachter.

Auf unserer Website finden Sie die folgenden Originaldokumente bzw. Abschriften

Original des Beschlusses das Amtsgerichts Luckenwalde zur Nichtexistenz von Sealand bzw. der Sealand Trade Corporation als pdf nebst Humorfaktor: Schreiben des AG Luckenwalde an den Generalbevollmächtigen für das Deutsche Reich

Hier: Ein kleiner Auszug von Dokumenten (national und international) um die Rechtmäßigkeit der Handelsaktivitäten der Sealand Trade Corporation zu dokumentieren.

a) Der Sealand Trade Corporation wurde eine USt-IdNr.: DE 164906133 vom Bundesamt für Finanzen erteilt, 
ferner eine Umsatzsteuer Nr. 347/5894/0229 vom Finanzamt Rheda/Wiedenbrück
sowie vom Hauptzollamt Bielefeld die Zoll-Nr. ZNR:3723143.

b) - Finanzgericht Münster, 15. Senat
AZ.: 15 V 4641/94 U vom 7.12.95


c) - Landgericht Detmold
GS. Nr.: 6 O 110/97 vom 18.2.98

d) - Der Finanzminister des Landes NRW
AZ.: S 1300 - Pü 18 - V B 2 vom 15.3.76


e) - Bundesministerium für Wirtschaft - Außenstelle Berlin vom 5.10.93
GZ.: AG WGS - 10 11 01


f) - Finanzkasse Nauen
Steuer Nr.: 051/803/52858 vom 31.3.03
Rückzahlung Grunderwerbssteuer

g) - Abkommen zwischen der Principality of Sealand und Ministerium der Wirtschaftsreformen der Republik Lettland vom 9.2.93
Arbeitsprogramm 4. - 6. Dez. 92 des Premierministers der Prinzipality of Sealand, Herrn Johannes W.F. Seiger, und seiner Begleitung in der Republik Lettland sowie Antwortschreiben des Präsident des Fonds der Landwirtschaft Lettlands vom 9.12.92


Die hier aufgeführten Dokumente sind nur ein geringer Teil an Unterlagen, um die Aktivitäten der Staatseigenen Firma Sealand Trade Corporation zu belegen.

Sealand, den 26. Juni 2003

Diplomatische Vertretung des Fürstentums Sealand im Deutschen Reich
Ahrensdorferstr. 7
D – 14959 Trebbin / Löwendorf
Email: vertretung@fuerstentum-sealand.de 

Dokumentadressen

Diese Pressemitteilung:
www.principality-of-sealand.net/pressecorner/pm5_brand_justiz_02.html 

Dokumentation auf unser Website
Dokumentation mit allen Dokumenten zum Download:
http://www.principality-of-sealand.net/pdf/brand_justiz_02.pdf 
